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Änderungsantrag
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

zum Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU/CSU und FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung

aus erneuerbaren Energien

- Drucksache 17/6071 –

Der Ausschuss möge beschließen:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

In Nummer 7 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

"(2) Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

solarer Strahlungsenergie mit einer installierten Leistung von mehr als 30 Kilowatt und höchstens

100 Kilowatt müssen die Pflicht nach Absatz 1 Nummer 1 erfüllen,"

Begründung

Die Einbeziehung kleiner Fotovoltaikanlagen bis 30 Kilowatt ins Einspeise-management und

insbesondere die vorgesehene dauerhafte Leistungsbegren¬zung für Kleinanlagen wird abgelehnt.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass auch kleine PV-Anlagen bis 30 Kilowatt künftig technische

Einrichtungen haben müssen, die eine Reduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber

ermöglicht oder sie müssen ihre Einspeiseleistung auf 70 Prozent der installierten Leistung

begrenzen, unabhängig davon ob die Netzbelastung dies überhaupt erfordert. Dies ist nicht

akzeptabel. Der gesamte erzeugte Solarstrom muss auch weiterhin genutzt werden können. Eine

Ausrüstung kleiner und kleinster Solaranlagen mit

Einrichtungen zur ferngesteuerten Regelung durch den Netzbetreiber sind unverhältnismäßig. Es ist

nicht nachvollziehbar, dies durch die vorgesehene dauerhafte Leistungsbegrenzung auf 70 Prozent

bei der Fotovoltaik einzuführen zu wollen, wodurch die getätigten Investitionen systematisch (teil-

)entwertet würden. Gerade die Fotovoltaik bringt viele Bürger unmittelbar mit den erneuerbaren

Energien in Berührung und schafft damit Verständnis und Akzeptanz. Mit der Kappung der

verscholzin
Ausschussstempel



Einspeiseleistung würde zudem den Netzbetreibern ein notwendiger Anreiz genommen, sich

schnellstmöglich um das Thema Netzmanagement mit hohen Anteilen an erneuerbarem Strom zu

kümmern. Da das ohnehin zukünftig erforderlich sein wird, gibt es keinen Grund, hier jetzt "auf die

Bremse zu treten".

Berlin, den 28.06.2011


